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Amt 10 
 
Az.: 0541 
 
Drucksachen-Nr. 1-007/2014 
 
Öffentliche Sitzung des Stadtrates vom 20.02.2014 
 
Regionalentwicklung Westallgäu - Bayerischer Bodens ee 
hier: weitere Mitgliedschaft der Stadt Lindau (B) 
 

Sachverhalt 
 

Seit 2007 ist die Stadt Lindau (B) Mitglied im Verein "Regionalentwicklung Westallgäu - Bay-
erischer Bodensee e.V.". Weitere Mitglieder sind alle Gemeinden des Landkreises, der 
Landkreis selbst und der Markt Oberstaufen. Sie alle bilden gemeinsam die Lokale Aktions-
gruppe (LAG) Westallgäu - Bayerischer Bodensee, die das Ziel verfolgt, in den in einem re-
gionalen Entwicklungskonzept definierten Handlungsfeldern Zuschüsse aus dem EU-Förder-
programm LEADER zu akquirieren. Das Förderprogramm 2007 - 2013 ist nun ausgelaufen, 
es beginnt die Förderperiode 2014 - 2020. 
 
Das operative Organ des Vereins ist die Westallgäu - Bayerischer Bodensee Fördergesell-
schaft mbH (wbf). 
 
Um dem Stadtrat eine freie Entscheidung über die weitere Mitgliedschaft der Stadt Lindau 
(B) zu ermöglichen, hat der Oberbürgermeister mit dringlicher Anordnung fristgemäß zum 
31.12.2013 die Mitgliedschaft gekündigt. Dies wurde dem Stadtrat in seiner Sitzung vom 
28.11.2013 mitgeteilt. 
 
Nun hat der Stadtrat darüber zu entscheiden, ob die Stadt Lindau (B) für die kommende För-
derperiode die Mitgliedschaft wieder aufleben lässt. 
 
Die Stadt Lindau (B) hat bisher einen jährlichen Beitrag von rd. 24.500 € bezahlt (1,-- 
€/Einwohner), insgesamt bis heute eine Gesamtsumme von rd. 180.000 €. Die akquirierte 
Fördersumme übersteigt mit 218.000 € zwar diesen Betrag, wobei die Stadt Lindau (B) nur 
von der Förderung des Projektes ERBe (Reichsstädtische Bibliothek) direkt profitierte. Hier 
konnte die Stadt mit 133.000 € erstmals einen größeren Betrag abrufen. 
 
Wir schlagen aus folgenden Gründen vor, die Mitgliedschaft weiterzuführen: 
 
• Mehrere Lindauer Projekte sind bereits in Vorbereit ung und sollen für die neue För-

derperiode angemeldet werden.  Sollte die Stadt Lindau (B) nicht mehr Mitglied sein, wä-
ren diese Projekte, die sich auf Lindauer Stadtgebiet abspielen, von einer LEADER-För-
derung ausgeschlossen. 
 

• LEADER ist zwar vom Ursprung her ein Förderprogramm für den ländlichen Raum, je-
doch sind auch Förderungen innerhalb anderer Handlungsfelder  (z.B. Tourismus, 
Kultur oder Soziales) möglich, wie das Projekt ERBe gezeigt hat. 
 

• Die wbf hat für die kommende Förderperiode den Beitrag gesenkt.  Künftig zahlen wir 
jährlich nur noch 12.880,50 €,  also etwa die Hälfte des bisherigen Betrages. 

 
Hier noch ein gravierendes Argument für die weitere Mitgliedschaft: Bei einem Ausstieg der 
Stadt Lindau (B) würde sehr wahrscheinlich die Loka le Aktionsgruppe für die neue 
Förderperiode gar nicht mehr zustande kommen,  weil das Kriterium der zusammenhän-
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genden Einheit des Landkreises nicht mehr gegeben wäre. Die Seegemeinden wären abge-
schnitten und die Mindesteinwohnerzahl von 60.000 wäre nicht mehr erreicht. 
 
Zuletzt sei noch erwähnt, dass nicht nur die Stadt Lindau (B) sondern auch Lindauer Vereine 
und Organisationen, also Lindau als Gemeinwesen insgesamt von dem LEADER-Förderpro-
gramm profitieren kann. 
 

Beschluss-Vorschlag: 
 

Der Stadtrat beschließt, die Mitgliedschaft im Vere in "Regionalentwicklung Westallgäu 
- Bayerischer Bodensee e.V.", zunächst bis zum Ende  der Förderperiode 2014 - 2020, 
zu verlängern. 
 
Lindau (B), 10.02.2014 
 
 
 
 
 
Sternbeck 
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